Musterschreiben

An den Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 14.06.2023 (Az. 8 AZR 136/22) möchten wir Sie an die Pflichten beim Eingang einer Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen erinnern:

1. Jeder Arbeitgeber hat die Pflicht zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. 
2. Bei Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind nach § 164 Abs. 1 Satz 4 SGB IX der Betriebs- oder Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung unmittelbar nach deren Eingang zu unterrichten.
3. Erfolgt eine solche unverzügliche Unterrichtung nicht, ist das Handeln des Arbeitgebers rechtswidrig.
4. Künftig können abgelehnte Bewerber behaupten, dass Verfahrensregelungen wie die des § 164 Abs. 1 Satz 4 SGB IX nicht eingehalten wurden. Dann hat der Arbeitgeber in allen Einzelheiten darzulegen, dass der Betriebs- oder Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung unmittelbar nach Eingang der Bewerbung unterrichtet wurden.
5. Kann der Arbeitgeber dieses nicht darlegen, wird die Vermutung begründet, dass der erfolglose Bewerber wegen seiner Schwerbehinderung nicht eingestellt wurde. Dieses kann eine erhebliche Schadensersatzpflicht nach sich ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schwerbehindertenvertretung
